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tendes Förderungsmittel des Interesses der Kinder am Unterrichte. Ohne

Zweifel ist es eine Hauptaufgabe des Lehrers, das Interesse in den Kindern

rege zu halten und dasselbe zu vermehren. Mit Recht schreibt daher der große

Comenius: „Die Schulen sollen Stätten der Anziehung und Wonne sein."

Wetigion und Sittlichkeit.
Das Verhältnis der Religion zur Sittlichkeit wird in unserer Zeit gar

häufig von Seite der ungläubigen Philosophie und Pädagogik besprochen,

um die konfessionslose Moral zu begründen. Es ist daher für den katholischen

Lehrerstand sehr wichtig, iiber dieses Verhältnis klare Begriffe zu haben. Der

verstorbene Pädagoge und Philosoph Dr. Stökl drückt sich hierüber in seiner

letzten Schrift: Das Verhältnis der Pädagogik zur Religion und

Philosophie, die er den katholischen Lehrervereinen gleichsam als Vermächtnis

hinterlassen hat, um ihnen „sUm Sympathie an den Tag zu legen", sehr schön

folgendermaßen aus:

„Man liebt es heutzutage, die sogenannte „unabhängige" im Gegensatze

zur religiösen Moral zu proklamieren. Zur Sittlichkeit, so heißt es, braucht

man die Religion nicht -, die menschliche Vernunft ist für sich allein imstande,

aus sich jene Normen zu schaffen, welche für das sittliche Verhalten des

Menschen maßgebend sein müssen. Und gerade das ist die echte und wahre

Moral, welche die Vernunft aus sich allein ableitet. So lange der Mensch

noch der Krücke der Religion zu bedürfen glaubt, um sein sittliches Leben

auszugestalten, hat er die Höhe der wahren Moral noch keinerwegs erklommen;

er muß zu diesem Zwecke die Krücke der Religion abwerfen und die sittlichen

Normen bloß aus seiner Vernunft ableiten. Der Mensch ist in sittlicher Be-

ziehung autonom.
Es ist klar, daß, wenn einmal dieses Prinzip proklamiert wird, auch die

sittliche Erziehung in die Bahn dieses Prinzips eintreten müsse. Und das

wird denn auch gar nicht in Abrede gestellt. Auch für die sittliche Erziehung,

heißt es, brauche man die Religion nicht. Man könne dem Zögling eine

sittliche Erziehung geben, ohne im geringsten auf die Religion Rücksicht zu

nehmen, wenn man nur auf dein Wege des Unterrichtes die Vernunft des

Zöglings in der Weise ausbilde, daß er imstande ist, die sittlichen Normen

selbst zu ermitteln. Und da reiche es hin, wenn der Zögling nur zur Er-
keuntuis jener sittlichen Normen gelange, welche für das gesellschaftliche
und staatliche Leben hienieden maßgebend sind.

Allein das ist absurd. Damit der Mensch sittlich lebe und handle, ist

unbedingt erforderlich das Bewußtsein der Pflicht. Der Mensch hält sich



- 754 —

nur dann an die sittliche Norm, wenn er weiß, daß er dazu verpflichtet ist.

So wie ihm das Bewußtsein der Pflicht fehlt, wird er über die sittliche Norm
sich immer hinwegsetzen, wenn er davon einen größern Vorteil oder ein größeres

Bergungen gewärtigen zu können glaubt als von der Beobachtung derselben.

Aber wodurch ist das Pflichtbewußtsein im Menschen bedingt? Einzig
dadurch, daß er sich unter einem sittlichen Gesetze stehend weiß, das von

Gott ausgeht und ihm durch den Willen Gottes zur Nachachtung vorge-
schrieben ist. Nimm diese höhere, göttliche Auktorität hinweg, und du hast

damit auch das Pflichtbewußtsein beseitigt! Leitet der Mensch die sittliche

Norm nicht von dem göttlichen Willen ab, unter welchem er steht, betrachtet

er sich, seine eigene Vernunft, als Schöpfer derselben, dann ist er selbst es,

der sich gebietet, der von sich selbst fordert, daß er der sittlichen Norm sich

füge. Wie kann aber ein solches Selbstgebot eine Pflicht, ein Pflichtbewußt-
sein in ihm erzeugen? Das ist ganz unmöglich.

Verhält es sich aber also, dann ist auch eine sittliche Erziehung nicht

möglich ohne die Voraussetzung eines sittlichen Gesetzes, welches über dem

Menschen steht, nicht menschlichen, sondern göttlichen Ursprunges ist und als

göttlicher Imperativ an den Menschen herantritt. Denn um den Zögling
sittlich zu bilden, muß der Erzieher das Pflichtbewußtsein im Zögling wecken,

und das kann er nur, wenn er mit einem Sittengesetze zu operieren vermag,

welches nicht aus der menschlichen Vernunft, sondern aus der supremen Auk-

torität des göttliche» Willens entspringt. Und in der That, wie kann der

Erzieher dem Zöglinge sagen! dn bist verpflichtet, die sittliche Norm, die

ich mit dir auf dem Wege des Raisonnements festgestellt habe, zu beobachten,

wenn er sich nicht auf ein höheres, obligierendes Prinzip, von welchem die

gedachte Verpflichtung ausgeht, berufen kann? Er muß ja immer gewärtigen,

daß der Zögling ihm antwortet: ja. es wäre ja recht schön, wenn ich mich

in meinem Verhalten an diese Norm binden würde; aber mir gefällt vies

min einmal nicht, und eine Verpflichtung dazu kannst weder du mir auflegen,

noch kann ich überhaupt eine solche anerkennen, weil ja auch du eine solche

nicht anerkennst und nicht anerkennen kannst.

Aber nun fragen wir: wer giebt denn dem Erzieher ein solches mit

göttlicher Auktorität ausgestattetes Sittengesctz, wodurch allein eine sittliche

Erziehung ermöglicht wird, in die Hand? Welches ist die Quelle, aus welcher

er selbes schöpft? Es ist wiederum die Religion. Die Religion stellt den

Menschen unter die göttliche Ordnung, sie enthüllt dem Menschen die in

dieser göttlichen Ordnung niedergelegten Gesetze der Sittlichkeit und tritt dem

letzteren auitoritativ gegenüber mit dem Worte: dieses Sittengesetz entspringt

aus dcni Willen Gottes: Gott ist es. welcher es dir, o Mensch gegeben hat,

nnd der dich zur Beobachtung desselben unabweisbar obligiert! Durch die
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Religion und durch die Religion allein ist also der Erzieher in den Stand

gesetzt, nicht bloß die einzig wahren Normen der Sittlichkeit an den Zögling

heranzubringen, sondern auch das Pflichtbewußtsein in ihm zu erzeugen und

zu beleben und dadurch dessen sittliche Erziehung zu ermöglichen.

Also auch von diesem Gesichtspunkte aus ist die Pädagogik an die Re-

ligion angewiesen; sie steht mit dieser in der innigsten Verbindung und

kann ihrer gar nicht entraten.

Oder kann vielleicht die Philosophie der Pädagogik in dieser Richtung
einen Ersatz fur die Religion bieten? Keineswegs. Die Philosophie kommt

allerdings auf dem Wege des diskursiven Denkens gleichfalls zu dein Resultate,

daß das Sittengesetz in Gott radicieren müsse, und daß dessen obligatorische

Kraft aus dem göttlichen Willen sich herleite. Aber sie gewinnt dieses

Resultat nur unter der Bedingung, daß sie christliche Philosophie ist, also

die Religion als Leitstern ihrer Forschungen anerkennt. Ein eklatanter Beweis

hiefür liegt darin, daß die » «christliche Philosophie thatsächlich das ge-

dachte Resultat eben nicht erzielt, daß vielmehr gerade sie es ist, welche die

Moral von Gott getrennt und den ethischen Autonomismus proklamiert hat.

Die Philosophie setzt also, wenn sie das gedachte Resultat erzielen soll, die

Religion schon voraus, und daraus folgt sonnenklar, daß Philosophie in diesem

Punkte die Religion nicht ersetzen könne, daß vielmehr die Pädagogik in

erster Linie an die Religion angewiesen sei, um von ihr Aufschluß zu

erhalten über den Inhalt und die obligatorische Kraft des Sittengesetzes zum

Zwecke der Ermöglichung der sittlichen Erziehung, Das ist so wahr, daß,

wenn es sich um die sittliche Erziehung handelt, sogar die moderne, natura-

listische Pädagogik, die doch nur auf die (uuchristliche) Philosophie schwört,

sich hin und wieder genötigt sieht, bei der Religion in die Schule zu gehen

und aus ihr sittliche Ideen in sich aufzunehmen, um nur einigermaßen einen

Anhaltspunkt für die gedachte sittliche Erziehung zu gewinnen."

Aphorismen über Erziehung.
ll. L.

k4.

Um individuell erziehen zu können, muß sman die Individualität deS

Kindes kennen lernen. Jeder Mensch ist vom andern etwas verschieden, weder

dem Leibe noch dem Geiste nach gleicht einer vollständig dem andern. Jedes

Kind bringt ein selbständiges Ich mit in die Welt, das es von allen anderen

Menschenwesen unterscheidet; das ist seine Eigenart, seine Individualität.
Sie bildet die Quelle seines Thuns und Lassens, ist der Wesenskern, aus
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